
 

MEMORANDUM 

FÜR EHEMALIGE UNIBZ BACHELOR-ABSOLVENTEN (der Klassen L-18 und L-33), die in den 

Masterstudiengang in Accounting und Finanzwirtschaft (LM-77) eingeschrieben sind 

 

ABKOMMEN MIT DER KAMMER DER WIRTSCHAFTSPRÜFER UND STEUERBERATER DER 

PROVINZ BOZEN 

Das Abkommen mit der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen hat folgende 

Ziele: 

1. die Durchführung eines Berufspraktikums im letzten Jahr des Masterstudienganges; 

2. die Befreiung von der ersten staatlichen Prüfung für die Zulassung in die Sektion A des 

Berufsverzeichnisses der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. 

Für die Begünstigungen laut Punkt 1 sind für die Studierenden die folgenden Voraussetzungen 

im Gesamtausmaß notwendig:  

a) Besitz eines Hochschulabschlusses (Bachelor) in der Klasse L-18 oder L-33 (oder eines 

gleichwertigen Studientitels vorheriger Ordnungen DM 509/99) oder Besitz eines 

Hochschulabschlusses in einer anderen Klasse sofern die Bildungslücken in den von der 

Studienordnung vorgesehenen disziplinären Bereichen, die für die Zulassung zum 

Masterstudiengang gemäß Buchstabe b) notwendig sind, vor der Bewerbungsfrist aufgeholt 

wurden,  

b) Einschreibung in den im Rahmen des Abkommens zwischen dem Kammerausschuss und der 

Universität aktivierten Master der Klasse LM 77 “Accounting und Finanzwirtschaft”, 

Studienzweig “Freiberufliche Tätigkeiten” – oder in einen anderen Studienzweig des gleichen 

Masters, sofern ein individueller Studienplan genehmigt wurde, welcher die unter Buchstabe d) 

angeführten kurrikularen Voraussetzungen erfüllt; 

c) Erlangung im Laufe des dreijährigen Bachelors oder jedenfalls vor Eintritt in den Master in 

Accounting und Finanzwirtschaft der folgenden Kreditpunkte zusätzlich zu jenen die unter 

Buchstabe d) verlangt werden und zum Bildungsweg des Masters gehören (*): 

 

Disziplinärbereich Kreditpunkte 

SECS-P/07 Rechnungswesen mindestens 24 KP 

SECS-P/08 Unternehmensführung 

SECS-P/09 Betriebliche Finanzwirtschaft 
SECS-P/10 Organisation und Führung  

SECS-P/11 Ökonomie und Management der Finanzintermediäre 

mindestens 15 KP 

Die genannten Kreditpunkte können auch mittels Bestehen von Prüfungen, die sich auf 

“Einzelkurse” beziehen, an der unibz oder anderen Universitäten erlangt werden. (NB: 

VOR der Immatrikulation) 

d) Erwerb mindestens folgender Kreditpunkte im Laufe des Masterstudienganges: 

 

Disziplinärbereich ECTS-Kreditpunkte 

SECS-P/07 Rechnungswesen mindestens 18 KP 

SECS-P/08 Unternehmensführung 

SECS-P/09 Betriebliche Finanzwirtschaft 

mindestens 9 KP 



 

SECS-P/10 Organisation und Führung 

SECS-P/11 Ökonomie und Management der Finanzintermediäre 

IUS/04 Handelsrecht 

IUS/05 Wirtschaftsrecht 

IUS/12 Steuerrecht 
IUS/15 Zivilprozessrecht 

IUS/17 Strafrecht 

mindestens 18 KP 

Ein Teil der Kreditpunkte laut vorliegendem Buchstaben d) kann auch bereits im Laufe des 

dreijährigen Bachelors zusätzlich zu den laut Buchstabe c) vorgesehenen Kreditpunkten, erworben 

werden. 

Für die Begünstigungen im Sinne von Punkt 2) sind folgende Voraussetzungen notwendig: 

− Der Erwerb des Masters in Accounting und Finanzwirtschaft 

− Die Erlangung der unter den Buchstaben c) und d) angegebenen Kreditpunkte  

 

(*) Konkret bedeutet dies, dass es für Absolventen der dreijährigen Bachelor der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften notwendig ist, zusätzlich zu den von den entsprechenden 

Studiengangsregelungen vorgesehenen Prüfungen auch die Prüfungen für folgende Lehrveranstaltungen 

bestanden zu haben: 

Klasse Bezeichnung Bezugskohorte Prüfungen, welche das von der 
Studiengangsregelung vorgesehene 

Angebot integrieren 

L-18  Wirtschaftswissenschaften 
und Betriebsführung 

ab 2010/11 bis 
2018/2019 

SECS-P/07: 
9 KP welche aus folgenden 

Lehrveranstaltungen gewählt 
werden können, sofern diese nicht 

bereits als kennzeichnende Fächer 

abgelegt wurden: 

• Weiterführung zum externen 
Rechnungswesen (27024, 7 KP) 

• Internes Rechnungswesen 

(27025, 7 KP) 

• Prüfungswesen (27026, 7 KP) 

• Konzernrechnungslegung (27027, 
7 KP) 

• Italienische Rechnungslegung 

(25347, 6 KP) 

• Finanz und Bilanz Analyse (27161, 

6 KP) 

L-18  Wirtschaftswissenschaften 

und Betriebsführung 

ab 2019/2020  SECS-P/07: 

10 KP welche aus folgenden 
Lehrveranstaltungen gewählt 

werden können, sofern diese nicht 

bereits als kennzeichnende oder 
benachbarte Fächer abgelegt wurden: 

• Weiterführung zum externen 

Rechnungswesen (27335, 6 KP) 



 

• Internes Rechnungswesen 

(27336, 6 KP) 

• Prüfungswesen (27337, 6 KP) 

• Rechnungslegung für 

multinationale Unternehmen 
(27338, 6 KP) 

• Italienische Rechnungslegung 

(27353, 6 KP) 

• Finanz- und Bilanzanalyse 
(27354, 6 KP) 

• Accounting for Decision Making 

(76402, 6 KP) 

L- 18 Tourismus-, Sport- und 
Eventmanagement 

ab 2010/2011 bis 
2018/2019 

SECS-P/07: 
10 KP welche aus folgenden 

Lehrveranstaltungen gewählt 
werden können: 

• Weiterführung zum externen 

Rechnungswesen (27024, 7 KP) 

• Prüfungswesen (27026, 7 KP) 

• Konzernrechnungslegung (27027, 

7 KP) 

• Italienische Rechnungslegung 
(25347, 6 KP) 

• Finanz und Bilanz Analyse (27161, 

6 KP) 

• oder eine oder mehrere der für 
die Kohorten ab 2019/2020 

angeführten Lehrveranstaltungen   

L- 18 Tourismus-, Sport- und 
Eventmanagement 

ab 2019/2020 SECS-P/07: 
10 KP welche aus folgenden 

Lehrveranstaltungen gewählt 
werden können: 

• Weiterführung zum externen 

Rechnungswesen (27335, 6 KP) 

• Prüfungswesen (27337, 6 KP) 

• Rechnungslegung für 

multinationale Unternehmen 
(27338, 6 KP) 

• Italienische Rechnungslegung 

(27353, 6 KP) 

• Finanz- und Bilanzanalyse 
(27354, 6 KP) 

• Accounting for Decision Making 

(76402, 6 KP) 

L-33 Ökonomie und 
Sozialwissenschaften 

ab 2010/2011 bis 
2017/2018 

SECS-P/07: 
24 KP welche aus folgenden 

Lehrveranstaltungen gewählt 
werden können: 



 

• Einführung in das 

Rechnungswesen (27004, 8 KP) 

oder 
Einführung in das 

Rechnungswesen (30105, 8 KP) 

• Weiterführung zum externen 
Rechnungswesen (27024, 7 KP) 

• Internes Rechnungswesen 

(27025, 7 KP) 

• Prüfungswesen (27026, 7 CFU) 

• Konzernrechnungslegung (27027, 
7 KP) 

• Finanz und Bilanzanalyse (27161, 

6 KP) 

• Italienische Rechnungslegung 

(25347, 6 KP) 

• oder eine oder mehrere der für 

die Kohorten ab 2018/2019 

angeführten Lehrveranstaltungen   

L-33 Ökonomie und 

Sozialwissenschaften 

ab 2018/2019 SECS-P/07: 

24 KP welche aus folgenden 
Lehrveranstaltungen gewählt 

werden können: 

• Einführung in Accounting (27253, 
8 KP) 

oder 

Einführung in das 
Rechnungswesen TSE (30163, 8 

KP) 

• Weiterführung zum externen 
Rechnungswesen (27335, 6 KP) 

• Internes Rechnungswesen 

(27336, 6 KP) 

oder 
Strategisches Rechnungswesen 

(30172, 6 KP) 

• Prüfungswesen (27337, 6 KP) 

• Rechnungslegung für 
multinationale Unternehmen 

(27338, 6 KP) 

• Italienische Rechnungslegung 
(27353, 6 KP) 

• Finanz- und Bilanzanalyse 

(27354, 6 KP) 

• Accounting for Decision Making 

(76402, 6 KP) 

 



 

Hier ist hingegen die Situation der Studierenden des Masters in Accounting und Finanzwirtschaft, nach 

gewähltem Studienzweig aufgeteilt, in Hinblick auf die laut Buchstabe d) vorgesehenen Voraussetzungen 

dargestellt: 

 

Vorgesehene wissenschaftlich-

disziplinäre Bereiche 

Anzahl an verlangten KP Unser Lehrangebot im Master 

LM 77 in Accounting und 
Finanzwirtschaft 

SECS-P/07 18 KP Lediglich die Studienzweige 

„Freiberufliche Tätigkeiten“ 
und „Unternehmensführung 

und Beratung“ erfüllen die 

Voraussetzungen. Die 
Studierenden des Studienzweigs 

„Finanzwirtschaft und 
Finanzmärkte“ müssten ein 

Wahlfach in SECS-P/07 zu 6 KP 
bestehen 

SECS-P/08, 09, 10, 11 9 KP Alle Studienzweige erfüllen die 

Voraussetzung 

IUS/04, 05, 12, 15, 17 18 KP Der Studienzweig 
„Freiberufliche Tätigkeiten“ 

erfüllt die Voraussetzungen 

Die Studierenden des 
Studienzweigs 

„Unternehmensführung und 
Beratung“ und jene des 

Studienzweigs „Finanzwirtschaft 

und Finanzmärkte“ müssten unter 
den benachbarten/zusätzlichen 

Lehrveranstaltungen eine 
Lehrveranstaltung des rechtlichen 

Bereichs (IUS) in den angegebenen 
wissenschaftlich-disziplinären 

Bereichen wählen und eine weitere 

Prüfung (IUS) als Wahlfach 
ablegen. 

 


